Karl-Heinz Schmitt

Ex-Schatzmeister des

Bayer. Badminton-Verbandes

7. Oktober 2006
Aktuelle Information an alle interessierte Badmintonfreunde

Freunde des Badmintonsports,

ich halte es nunmehr für angebracht Sie über die außerordentlichen, in dieser Dimension noch nie vorgekommenen Ereignisse im Bereich des Bayer. Badminton-Sportes zu informieren, die zwischenzeitlich auch außerhalb der bayer. Grenzen, beim Deutschen Badminton-Verband und beim Bayer. Landessportverband für viel Verwirrung und Unverständnis gesorgt haben. Auf die Berichte auf der Homepage des Deutschen Badminton-Verbandes unter http://www.badminton.de/LV_Bayern.11.0.html möchte ich hinweisen.
Sie können versichert sein, dass ich in meiner 24jähriger Tätigkeit als Schatzmeister des Bayer. Badminton-Verbandes stets für die Belange des Verbandes – somit auch für die Vereine – eingesetzt habe. Ich habe mich nach der durch die Herren Dieter Sichert, Franz Engl und Richard Schmitt initiierte Wahl des Herrn Dieter Gläßer zum Präsidenten nicht mehr zur Wahl gestellt, weil die Zusammenarbeit mit Herrn Gläßer stets mit unsachlichen Konfrontationen  - nicht nur mit meiner Person - geprägt waren. Über die Hintergründe des freiwilligen Rücktritts von Herrn Gläßer als Vizepräsident in der vorletzten Amtsperiode kann gerne spekuliert werden.
Wie Sie alle aus dem Brief des Herrn Dieter Gläßer vom 03.07.06 entnehmen können, habe ich am 05.06.2006 Klage beim Vorsitzenden des Landesrechtsausschusses unseres Verbandes, Herrn Dr. Alexander Strafner, aus folgenden Gründen eingelegt:

· der Verbandstag des Bayer. Badminton-Verbandes fand am 07.05.06 in Regensburg statt, leider war die Beteilung der geladenen Vereine sehr gering.

· ich wurde vom Verband beauftragt, die Fahrtkostenabrechnung der teilnehmenden Vereine umzusetzen.  Das diesbezügliche Formular enthält gleichzeitig die vom Abteilungsleiter zu unterzeichnende Vertretungsvollmacht für eines seiner Vereinsmitglieder

· bei der Prüfung der Vertretungsvollmachten/Fahrtkostenabrechnung sind mir Unregelmäßigkeiten aufgefallen (z.B. hat der angebliche Vertreter eines Regensburger Vereins Fahrtkosten für 240 km geltend gemacht.  Weitere Recherchen ergaben bei mind. 14 Bevollmächtigen mit 32 Stimmen Divergenzen,  in der Form, dass dritte Personen mit einer Vollmacht einen Verein vertreten haben, in welchem die angeblichen Bevollmächtigten keine Mitglieder sind bzw. für diese Personen keine ordentliche Bevollmächtigung vorlag.
· aufgrund der mir vorliegenden Belege und Aussagen ist nachvollziehbar, dass mit Wissen des Bezirksvorsitzenden Niederbayern-Oberpfalz (Herrn Dieter Sichert) und seines Stellvertreters (Herrn Franz Engl) -Vertretungsvollmachten kopiert wurden. Diese Schriftstücke wurden anlässlich des Bezirkstags am 28.04.06 in Regensburg (auf Wunsch von Herrn Sichert) von anwesenden Abteilungsleitern unterschrieben und diese Pseudo-Vollmachten beim Verbandstag am 07.05.06 „ad hoc“ von Herrn Engl an ihm bekannte Personen – also Nichtmitglieder der betreffenden Vereine -  übergeben. 
· Weitere nicht vertretungsberechtigte Personen sind dem Bereich des Jugendressorts zuzurechnen. so haben z.B. die Herrn Richard Schmitt und Martin Köhler für Vereine ein Stimmrecht ausgeübt, in welchem Sie zu keinem Zeitpunkt Mitglied waren.
Des Weiteren halte ich es erforderlich, Sie über den bisherigen Verlauf der immer noch ungeregelten Streitpunkte zu informieren.
05.06.06
meine Klageerhebung beim Vorsitzenden des LRA, Herrn Dr. Strafner,
19.06.06
meine Anfrage beim LRA-Vorsitzenden über Sachstand, weil mir noch keine Antwort vorlag und Herr Gläßer beim DBV-Verbandstag in Gera eine „Befangenheit“ von Herrn Dr. Strafner andeutete.


21.06.06
Herr Dr. Strafner antwortet mir per E-Mail (eine schriftliche Antwort gibt es bis heute nicht), dass es sich für die Ausübung des Richteramtes ausgeschlossen halte und ich mich in Zukunft an den Präsidenten des BBV (also den Beklagten) wenden sollte. Tatsächlich gab der LRA-Vorsitzende die Klage unrechtsmäßig an den Beklagten (Herrn Gläßer) zur Entscheidung weiter. Die Herren Dieter Gläßer und Dieter Sichert (Vorsitzender des Bezirks Niederbayern/Oberpfalz) bemühen sich die „unrechtmäßigen“ Vollmachten durch nachträgliche Erklärungen  „auszumerzen“

21.06.06
ich lasse Herrn Dr. Strafner wissen, dass die erfolgte kommissarische Besetzung des Schatzmeisters mit Herrn Dieter Gläßer als Verstoß gegen die Satzungen des BBV anzusehen ist und habe ihn um rechtliche Würdigung gebeten:

Bis heute habe ich – trotz Erinnerung vom 26.08.06 – noch keine Antwort des RA-Vorsitzenden erhalten.

04.07.06
meine Aufforderung an Herrn Dr. Strafner mir in angemessner Zeit eine schriftliche Antwort auf meine Klage zukommen zu lassen und bei einer bestehenden Befangenheit seinerseits die gemäß der BBV-Rechtsordnung einzuleitende verbandsinterne Regelung einzuleiten (= Besetzung des RA durch drei unbefangene Bezirksvorsitzende war und ist möglich), damit über meine Klage entschieden werden kann.

12.07.06
Herr Dr. Strafner teilt mir – wiederum nur per E-Mail – mit, dass er von Herrn Gläßer die Klage unbearbeitet zurückerhalten hätte und Herr Gläßer der Meinung sei, dass er (Herr Dr. Strafner) nicht befangen sei.

17.07.06
Herr Dr. Strafner lehnt nun in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des RA meine Klage ab, mit der Begründung, dass ich nicht klagebefugt wäre. Mir ist bekannt, dass Herr Dr. Strafner seine Begründung über die Unzulässigkeit meiner Klage von einer m.E. unzulänglichen Rechtsmeinung eines Dritten abgeleitet hat (übernommen aus dem Schriftsatz eines RA Richter, welcher von Herrn Gläßer beauftragt war).
30.07.06
mein Antrag auf mündliche Verhandlung mit meiner ausführlichen Stellungnahme, dass gemäß der BBV-Satzung auch ein Einzelmitglied klagebefugt ist.


Auch habe ich auf den § 1 der BBV-RO hingewiesen, wonach „alle Formen aus der Verletzung der Satzung entschieden“ werden müssen. Darauf folgerte ich, dass meine Klage auch in einer Sachentscheidung hätte überprüft werden müssen. 

Hierzu hätte der Landesrechtsvorsitzende, Herr Dr. Strafner, die Klage auch als Anzeige eines Satzungsverstoßes nach § 1 RO-BBV sehen müssen und diese dem Landesrechtsausschuss in satzungsgemäßer Besetzung vorlegen müssen, damit dieser von Amts wegen über den Satzungsverstoß entscheidet.
01.08.06
e-Mail-Mitteilung von Herrn Dr. Strafner, dass er als Beisitzer der mündlichen Verhandlung die Bezirksvorsitzenden Marcus Barnstorf  (Schwaben) und Manfred Hartmann (Unterfranken) auswählen wird.
04.08.06 ff.
drei bayer. Vereine aus Schwaben, Mittelfranken und Oberfranken erheben ebenfalls Klage gegen den Bayer. Badminton-Verband aufgrund der Ausführungen meiner Klage vom 05.06.06

10.08.06 ff.
Der LRA-Vorsitzende versucht augenscheinlich seine juristischen Kenntnisse zu Ungunsten der betreibenden Vereine einzusetzen, indem er für einen Laien nicht nachvollziehbare bzw. nachlesbare Urteile als Grundlage für ablehnende Verfügungen anführt. Er ignoriert offizielle Bevollmächtigungen der klagenden Vereine gemäß der BBV-Rechtsordnung und setzt seinerseits kurzfristige, tlw. nicht umsetzbare Termine.
23.08.06 ff. 
Der von den beteiligten Vereine erklärte Streithelfer-Beitritt gemäß § 66 ZPO wird von Herrn Dr. Strafner wiederum mit unverständlichen juristischen Ausdrücken (er beruft sich auf das Buch „Musielak“) erschwert.

08.09.06 ff
Auf eine rechtmäßig eingereichte „Beschwerde“ der Vereine hat Herr Dr. Strafner bisher nicht reagiert bzw. es liegt noch keine Entscheidung des Rechtsausschusses vor.
20.09.06
Herr Dr. Strafner fordert mich unter Fristsetzung auf, ihm die in Frage stehenden Vollmachten zum Verbandstag zu übergeben. Die einschlägigen Unterlagen habe ich ihm jedoch bereits mit meiner Klage vom 05.06.06 zur Verfügung gestellt.

03.10.06
mein Antrag an den Landesrechtsausschuss auf Ablehnung des RA-Vorsitzenden Dr. Alexander Strafner wegen Besorgnis der Befangenheit unter Nennung von 8 Gründen mit entsprechenden Nachweisen.
Nach reiflicher Überlegung bin ich der Meinung, dass der LRA-Vorsitzende, Herr Dr. Strafner, nicht gewillt ist, das Sportgerichtsverfahren zielbewusst im Sinne des Verbandes durchzuführen. Aufgrund des „Deals“ mit Herrn Dieter Gläßer (=Übergabe des Verfahrens an ihn) kann man eine gewisse Parteilichkeit nicht von der Hand weisen. Nach fast vier Monaten ist bis heute kein Ende des Verfahrens in Sicht. Deshalb erfolgte am 
03.10.06
Antrag an den Landesrechtsausschuss auf Ablehnung des RA-Vorsitzenden Dr. Alexander Strafner wegen Besorgnis der Befangenheit unter Nennung von 8 Gründen mit entsprechenden Nachweisen.
Wie kann Herr Dieter Gläßer in seinem Schreiben vom 03.07.2006 an einen großen Verteilerkreis (z.B. an alle Vereine des BBV) behaupten, dass meine Klage unbegründet, möglicherweise auch unzulässig ist und meine Behauptungen von allen betroffenen Vereine zwischenzeitlich (also nach dem Verbandstag) durch entsprechende Bestätigungen widerlegt wurden? In finde es eine Anmaßung von Herrn Gläßer, mir vermeintliche Fehler bei der Stimmangabe beim Verbandstag in die Schuhe zu schieben. Will Herr Gläßer evtl. von den m E. strafrechtlichen Vorgängen (siehe auch § 107 Strafgesetzbuch) anlässlich des Verbandstages am 07.05.06 in Regensburg ablenken?
Bekanntlich wird unser Verband derzeit von zwei Notvorständen geleitet, den Herren Christian Renauer (Wirtschaftsprüfer und Steuerberater) und Wolfgang Büttner (Rechtsanwalt).
Die Bestellung des Notvorstandes hat ein von Herrn Dieter Gläßer (in Zusammenarbeit mit Herrn Dieter Sichert) beauftragter Rechtsanwalt Richter beim Registergericht München beantragt. Das Herrn Richter gegebene Mandat ist aus meiner Sicht von Herrn Gläßer eigenmächtig (und ohne die erforderliche Genehmigung des Verstandes gemäß § 2 BBV-RO) erteilt worden. Durch sein eigenwilliges Handeln (gemäß der RO-BBV ist der Verbandsrechtsweg auszuschöpfen) hat Herr Gläßer immense Kosten verursacht. Die Kosten sind vom Verband – und letztlich auch von den Vereinen -  zu tragen und belasten die Finanzen des Verbandes in erheblicher Weise. 
Vom Notvorstand wurde ein bisher aufgelaufener Betrag von ca. 20.000,00 EUR genannt. Bei andauernder Tätigkeit der Notvorstände sind unsere unbedingt benötigten Rücklagen in Gefahr, die letztlich auch von den Vereinen trotz knapper Kassen aufgebracht wurden. 
Was hat sich Herr Gläßer dabei gedacht?
Viel besser wäre es gewesen, wenn der Landesrechtsausschussvorsitzende zielstrebig die anhängigen Klagen zum Abschluss, also zur Entscheidung, gebracht hätte, anstatt die Verfahren unnötig in die Länge zu ziehen.

Auch hätte m.E. als Notvorstand unser früherer Präsident  Reinhard Geppert oder ein sonstiger früherer Verbandsfunktionär vorgeschlagen werden können. Dies hätte dem Verband viel Geld gespart. Doch zu dieser „menschlichen Größe“ konnten sich die Herrn Gläßer und Sichert offensichtlich nicht durchringen.
Wie kann es weitergehen?

Ich bin mit vielen Vereinsvertretern und Bezirksvorsitzenden der Meinung, dass eine Lösung nur über die Einberufung eines neuen, außerordentlichen Verbandstages erfolgen kann.

Dieser könnte satzungsgemäß durch den Vorstand einberufen werden. Trotz eines offenen Briefes vom 07.07.06 (der nie beantwortet wurde) von vier von sechs Bezirksvorsitzenden (Schwaben-, Unterfranken, Mittelfranken und Oberfranken), hat der Vorstand nichts weiter unternommen bzw. ist der Vorstand derzeit nicht bereit, einen außerordentlichen Verbandstag einzuberufen.
Ein neuer Verbandstag kann aber auch durch Antrag von einem Drittel der bayer. Vereine einberufen werden. Ich appelliere an die Vorsitzenden aller Vereine (auch in Niederbayern/Oberpfalz und Oberbayern) sich für einen neuen Verbandstag auszusprechen, damit die anstehenden Probleme – hoffentlich unter starker Beteiligung der Vereine – gelöst werden können und dem Verband – und somit auch die Vereine – weitere, vermeidbare Kosten erspart bleiben.
Unterstützen Sie meinen Vorschlag und senden Sie den beiliegenden Antrag von Ihrem Vorsitzenden oder Badminton-Abteilungsleiter unterzeichnet an die im Antrag genannte Kontaktadresse zurück. Die Anträge der Vereine werden gesammelt und sodann dem (Not)Vorstand übergeben.

In der Hoffnung auf Ihre Unterstützung für unseren schönen Sport in Bayern verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

Ihr

Karl-Heinz Schmitt

Absender: (Vereinsstempel)







(Datum)

An den


über:
Bayerischen Badminton-Verband e.V.


Frau
im BLSV e.V.






Martina Lissel
Georg-Brauchle-Ring 93




Rohrmühlstr. 23
80992 München





95709 Tröstau
z. Hd. des Vorstandes




FAX: 09232 / 5338









zur entsprechenden Weiterleitung

Begehren auf Einberufung eines außerordentlichen Verbandstages

Sehr geehrte Sportfreunde,
gemäß § 15 Absatz 3 der Verbandssatzung begehren wir hiermit die Einberufung eines

außerordentlichen Verbandstages

mit der Tagesordnung:
· Aussprache/Diskussion über den derzeitigen Zustand des Verbandes

· Wahl eines Wahlausschusses

· Neuwahl des Präsidenten und evtl. weiterer vakanter Ämter
· Anträge

Mit freundlichen Grüßen

Vorsitzender/Abteilungsleiter

Seite 1 von 5

